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1. Das Leitbild der HSG Stuttgart-Metzingen 
Die HSG besteht aus zwei Vereinen, den Stuttgarter Kickers und dem 
TuS Metzingen. Er ist noch ein sehr junger Verein, der sich erst im Jahr 2023 zur 
Spielgemeinschaft gefunden hat. Wir wollen, dass alle Spaß haben und sich wohl 
fühlen. Durch unseren Leistungs- und Breitensport bieten wir allen 
Handballinteressierten in der HSG ein Angebot. Dabei ist die Jugendarbeit genauso 
wichtig wie der aktive Bereich. Unser Leitbild zeigt die Ziele und Grundwerte, nach 
denen die Vereinsführung und alle Mitglieder ihr tägliches Handeln für den Verein 
ausrichten und die unseren Zusammenhalt stärken. Durch wiederkehrende 
Präventionsmaßnahmen sensibilisieren wir für kritische Themen und weisen auf 
Gefahren hin. 
Unser Leitbild unterliegt dem ständigen Prozess der Überprüfung und Verbesserung. 
Es soll sowohl eine Bestandsaufnahme sein als auch eine Vorstellung der Ziele für die 
nächsten Jahre. Regelmäßige Auszeichnungen der Verbände bestärken unsere 
Bemühungen uns stetig weiterzuentwickeln. Außerdem bietet die HSG jährlich eine 
Stelle als FSJ, um jungen Menschen den Einblick in das Vereinsleben und in die 
Kinder- und Jugendarbeit zu gewähren. 
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Mit unserem Präventions- und Schutzkonzept setzen wir uns auf allen Ebenen 
gegen physische und psychische Gewalt ein. Wir verurteilen jegliche Form von 
Gewalt, unabhängig davon, ob sie von körperlicher, seelischer oder sexualisierter Art 
ist. Der Schutz der uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen hat für uns oberste 
Priorität. 

Anmerkung: „Mitarbeiter:innen“ umfasst alle Personen im Verein, die im Rahmen 
ihrer Tätigkeit Berührungspunkte mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen haben.
 

2. Weg zu unserem Schutzkonzept – ein fortdauernder Prozess 
Zunächst hat die Leitung des Vereins zusammen mit Trainer:innen und drei 
Spielerinnenelternteilen die Grundlagenschulung zum Thema sexualisierte Gewalt 
durch den Verein Wirbelwind e. V. erhalten. Danach hat sich das verantwortliche 
Team für das Schutzkonzept in mehreren Treffen Schritt für Schritt dieses 
Schutzkonzept erarbeitet. Über die gesamte Dauer wurden wir von Wirbelwind e .V. 
und einem Vertreter der Stadt Metzingen begleitet.  
In einem ersten Schritt haben wir knapp hundert Spielerinnen unseres Vereins, sowie 
Trainer:innen, Eltern und Fahrer zu Risiken und Potentialen durch einen Fragebogen 
befragt, die sie in unserem Verein sehen und erleben. Dadurch konnten wir 
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erkennen, wo sich z. B. in unseren Trainingshallen risikoreiche Orte befinden. So 
konnten wir dann präventive Regelungen für den Trainings- und Spielbetrieb 
erarbeiten. Mit Hilfe der Risikoanalyse konnten wir auch entscheiden, welche 
Verhaltensrichtlinien wir brauchen, damit sich alle Spielerinnen und Mitarbeiter:innen 
im Verein sicher fühlen können. Uns wurde dabei klar, dass wir für eine gelungene 
Prävention beim Thema Verhalten auch die Eltern mit ins Boot holen müssen. Wir 
haben festgestellt, dass wir ein für alle nutzbares Beschwerdemanagement erstellen 
möchten. Schnell wurde uns auch klar, dass alle Mitarbeiter:innen unterschiedliche 
Schulungen benötigen, um in ihrem Arbeitsfeld unser Schutzkonzept vollumfänglich 
leben und weitergeben zu können. Dabei bekamen und werden wir auch in Zukunft 
Unterstützung von der Württembergischen Sportjugend bekommen. Wir hoffen alle, 
dass es in unserem Verein zu keinen Verdachtsfällen kommt. Dennoch war es uns 
wichtig, einen Interventionsplan zu formulieren, der im Falle eines Falles für die 
Beteiligten sofort und verständlich Hilfe bietet.  
Besonders dankbar sind wir Wirbelwind e. V., der Stadt Metzingen und der 
Württembergischen Sportjugend, mit deren Hilfe und Unterstützung wir bis 
hierhergekommen sind. Wir sind uns bewusst, dass wir uns in einem Prozess 
befinden. Denn das Schutzkonzept eines Vereins muss von allen Vereinsmitgliedern 
gelebt werden, wenn es erfolgreich präventiv (sexualisierter) Gewalt entgegenwirken 
soll. Damit das gelingt, müssen wir uns immer wieder neu auf den Weg machen und 
die unterschiedlichen Personengruppen informieren, befragen, schulen und 
gegebenenfalls unser Schutzkonzept an neue Gegebenheiten anpassen. 
 

3. Personalverantwortung in der HSG Stuttgart-Metzingen 
Wir möchten neuen Mitarbeiter:innen zeigen, dass das Thema Kinder- und 
Jugendschutz in unserem Verein einen hohen Stellenwert hat. Sie sollen gleich zu 
Beginn ihrer Arbeit erkennen können, dass wir uns eine Kultur des Hinsehens und 
der Beteiligung wünschen und sie auch leben. Deshalb sprechen wir das Thema 
sexualisierte Gewalt bei ersten Gesprächen mit neuen Mitarbeiter:innen offen an. 
Zum Beispiel in dem wir 
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⮚ unser Präventions- und Schutzkonzeptes vorstellen und dabei 

⮚ die Notwendigkeit des erweiterten Führungszeugnisses ansprechen. 

⮚ Wir informieren die Person über die verpflichtende Teilnahme an einer 
Qualifizierung bzw. Schulung. 

⮚ Wir weisen auf die Verhaltensrichtlinien bzw. den Ehrenkodexes für 
Mitarbeiter:innen hin, der von allen Mitarbeiter:innen der HSG Stuttgart-
Metzingen (s. Kapitel 7) unterschrieben werden muss. 

 
Der:die Interessent:in erhält eine Ausfertigung des Präventions- und 
Schutzkonzeptes der HSG Stuttgart-Metzingen in schriftlicher Form.  
 

4. Die Schutzbeauftragten in der HSG Stuttgart-Metzingen 
Die Schutzbeauftragten unseres Vereins stehen den Kindern, Jugendlichen, 
Mitarbeiter:innen und Eltern bei Themen zum Kinder- und Jugendschutz beratend zur 
Seite. Außerdem koordinieren sie alle notwendigen Maßnahmen in Absprache mit der 
Vorstandschaft. 
 
Die Aufgaben der Schutzbeauftragten sind im Einzelnen: 
a. Sie sind vertrauensvolle Ansprechpartner:innen für alle Vereinsmitglieder der 

HSG Stuttgart-Metzingen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Mitarbeiter:innen 
und Eltern) in Fragen des Kinder- und Jugendschutzes allgemein. 

b. Sie sind vertrauensvolle Ansprechpartner:innen für alle Vereinsmitglieder der 
HSG Stuttgart-Metzingen (Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Mitarbeiter:innen 
und Eltern) in Fragen sexualisierter Gewalt. 

c. Sie sind für die Planung der Basis-Schulungen der Mitarbeiter:innen im Bereich 
„sexualisierte Gewalt“ verantwortlich. 

d. Sie führen die Dokumentationsliste der „erweiterten Führungszeugnisse“ (Anlage 
1) 

e. Sie knüpfen Kontakte und Netzwerke zu den Fachkräften der kommunalen und 
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regionalen (Sport-)Verbände sowie zu anderen Fachberatungsstellen, die sich mit 
der Prävention von (sexualisierter) Gewalt befassen. 

f. Sie leiten im Falle einer Beschwerde oder eines Verdachtes auf 
Kindeswohlgefährdung in Abstimmung mit der Leitung Schritte zur Intervention 
ein. 

g. Sie sorgen für eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der 
Präventionsmaßnahmen. 

 

5. Präventionsmaßnahmen in der HSG Stuttgart-Metzingen 
 
Mit gezielten Schulungen zur psychischen und physischen Gesundheit sowie 
Aufklärungskampagnen für unsere Gäste möchten wir das Bewusstsein für das 
Thema Kinderschutz schärfen und eine Kultur der Achtsamkeit und des gegenseitigen 
Respekts innerhalb des Vereins ausbauen. Für den Fall der Fälle leben wir ein 
transparentes Beschwerdemanagement, das über Vertrauenspersonen bei den 
jüngeren Mannschaften, Mannschaftssprecherinnen, Elternsprecher:innen, 
Trainer:innen und schließlich Schutzbeauftragten vielfältige Wege anbietet. 
Die Schutzbeauftragten besuchen regelmäßig die Teams und fragen nach bzw. 
informieren über unser Schutzkonzept. Es finden Teambesprechungen mit 
Reflexionen statt. Wir fördern und fordern Teambuildingmaßnahmen wie zum 
Beispiel gemeinsame Feste oder Ausflüge. 
Wir überprüfen regelmäßig die Trainingssituationen in den Hallen, weil uns die 
Schaffung eines sicheren Umfeldes in den Hallen beim Trainingsbetrieb wichtig ist. 
Bei Neuanmeldungen weisen wir auf unser Schutzkonzept hin und überreichen und 
geben es in digitaler Version weiter. Wir fordern Selbstverpflichtungserklärungen und 
polizeiliche Führungszeugnisse von denen ein, die bei uns mitarbeiten möchten. 
Außerdem muss der Ehrenkodex unterschrieben werden. 
Die Spieleordnung des DHB dient zur Regelung des Spielbetriebes: 
https://www.dhb.de/sites/default/files/2024-12/DHB%20Spielordnung%20ab%20dem%2001.07.2025.pdf 
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6. Selbstverpflichtungserklärung und Einsichtnahme in das    
    erweiterte Führungszeugnis 
(Umsetzung des §72a SGB VIII in der HSG Stuttgart-Metzingen) 
Die HSG Stuttgart-Metzingen erfüllt alle gesetzlichen Vorgaben, die im 
Zusammenhang mit Kinder- und Jugendschutz stehen. Gemäß 
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) (Anlage 2) wurde mit dem zuständigen 
Kreisjugendamt eine Vereinbarung abgeschlossen, die beinhaltet, dass keine 
hauptamtlich beschäftigten Personen im Verein tätig sind, die nach §§ 171, 174 bis 
174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i, 184k, 201a Absatz 3, den §§ 225, 232 
bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetzbuchs verurteilt worden sind. 
Die Datenschutzbestimmungen nach Absatz 5 des §72a SGB VIII werden beachtet. 
 
Für die ehrenamtlich Engagierten möchte sich die HSG Stuttgart-Metzingen an den  
Empfehlungen der württembergischen Sportjugend WSJ und den Empfehlungen des  
DOSB orientieren, die den Einsatz des Ehrenkodex als Selbstverpflichtungserklärung  
für ehrenamtlich Engagierte vorsieht. Deshalb unterschreiben alle 
Ehrenamtlichen unseres Vereins eine Selbstverpflichtungserklärung          
(siehe Anlage 4A) und unseren Ehrenkodex (siehe 8. Seite 13) 
 
In folgenden Fällen kann statt des erweiterten Führungszeugnisses oder als 
kurzfristige Übergangslösung eine sogenannte „Selbstverpflichtungserklärung“ 
(Anlage 4) ausgefüllt werden: 

⮚ Als Übergangslösung bis zur Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses (max. 
jedoch vier Wochen lang). 

⮚ Es werden Helfer:innen im Kinder- und Jugendbereich für einmalige 
Veranstaltungen benötigt (z.B. Begleitpersonen zu einer mehrtägigen 
Veranstaltung). 

⮚ Für ausländische Trainer:innen, die von außerhalb der EU stammen, und bei 
denen somit keine Abfrage über das Europäische Führungszeugnis stattfinden 
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kann. 
 
 

7. Schulung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Thema  
    „sexualisierte Gewalt“ 
Die HSG Stuttgart-Metzingen legt Wert darauf, dass alle Mitarbeiter:innen im Kinder- 
und Jugendbereich, die regelmäßig für den Verein tätig sind, zur o.g. Thematik 
geschult sind. Unser gemeinsames Ziel ist es, eine Kultur des Hinsehens und der 
Beteiligung zu schaffen, in welcher sexualisierte Gewalt keine Chance hat. 
 
Diese Schulung muss alle fünf Jahre erfolgen und sollte folgende Inhalte 
aufweisen: 
a. Was ist sexualisierte Gewalt? 
b. Rechtsgrundlagen / Strafbarkeiten 
c. Erscheinungsformen sexualisierter Gewalt 
d. Besonderheiten der sexualisierten Gewalt im Sport / im Verein 
e. Täter:innen und ihre Strategien 
f. Anzeichen und Folgen sexualisierter Gewalt 
g. Handlungsempfehlungen für Verdachtsfälle 

i. Interventionsleitfaden 
ii. Beschwerdemanagement 

h. Präventionsmöglichkeiten 
 
Unsere Schutzbeauftragten führen den Nachweis über die regelmäßige Teilnahme an 
den Schulungen. Neue Mitarbeiter:innen sollen innerhalb der ersten sechs 
Monate ihrer Tätigkeit eine o. g. Schulung besuchen. Kann der:die neue 
Mitarbeiter:in nachweisen, dass in den vergangenen fünf Jahren bereits eine 
Schulung besucht wurde, ist der Nachweis ausreichend. 
Die Schulung ist alle fünf Jahre zu wiederholen. 
Die Schutzbeauftragten sollen regelmäßig an externen Schulungen teilnehmen, z. B. 
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bei Wirbelwind e. V. oder der württembergischen Sportjugend, um sich insbesondere 
im Bereich der Prävention sexualisierten Gewalt fortzubilden. 
 
 

8. Ehrenkodex der HSG Stuttgart-Metzingen 
(Quelle: Ehrenkodex des Württembergischen Landessportverbandes) 
 
Hiermit verspreche ich, _____________________________________________ 
                                 (Vorname Nachname) 
i. Ich werde die Persönlichkeit jedes Kindes, Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen achten und dessen Entwicklung unterstützen. Die individuellen 
Empfindungen zu Nähe und Distanz, die Intimsphäre und die persönlichen 
Schamgrenzen der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sowie die der anderen Vereinsmitglieder werde ich respektieren. 

j. Ich werde Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bei ihrer 
Selbstverwirklichung zu angemessenem sozialen Verhalten gegenüber anderen 
Menschen anleiten. Ich möchte sie beim Erlernen von verantwortungsvollem, 
fairem und respektvollem Verhalten innerhalb und außerhalb der sportlichen 
Angebote gegenüber allen anderen Personen begleiten. 

k. Ich werde sportliche und außersportliche Angebote stets an dem 
Entwicklungsstand der mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ausrichten und kinder- und jugendgerechte Methoden einsetzen. 

l. Ich werde stets versuchen, den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen gerechte Rahmenbedingungen für sportliche und 
außersportliche Angebote zu schaffen. 

m. Ich werde das Recht des mir anvertrauten Kindes, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auf körperliche Unversehrtheit achten und keine Form der Gewalt, 
sei sie physischer, psychischer oder sexueller Art, ausüben. 

n. Ich werde dafür Sorge tragen, dass die Regeln der jeweiligen Sportart 
eingehalten werden. Insbesondere übernehme ich eine positive und aktive 
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Vorbildfunktion im Kampf gegen Doping und Medikamentenmissbrauch sowie 
gegen jegliche Art von Leistungsmanipulation. 

o. Ich biete den mir anvertrauten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
für alle sportlichen und außersportlichen Angebote ausreichende Selbst- und 
Mitbestimmungsmöglichkeiten. 

p. Ich respektiere die Würde jedes Kindes, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
und verspreche, alle jungen Menschen, unabhängig ihrer sozialen, ethnischen 
und kulturellen Herkunft, Weltanschauung, Religion, politischen Überzeugung, 
sexueller Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts gleich und fair zu behandeln 
sowie Diskriminierung jeglicher Art sowie antidemokratischem Gedankengut 
entschieden entgegenzuwirken. 

q. Ich möchte Vorbild für die mir anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen sein, stets die Einhaltung von sportlichen und 
zwischenmenschlichen Regeln vermitteln und nach den Gesetzen des Fair Play 
handeln. 

r. Ich verpflichte mich einzugreifen, wenn in meinem Umfeld gegen diesen 
Ehrenkodex verstoßen wird. Ich ziehe im „Konfliktfall" professionelle, fachliche 
Unterstützung und Hilfe hinzu und informiere die Verantwortlichen auf der 
Leitungsebene. Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster 
Stelle. 

s. Ich verspreche, dass auch mein Umgang mit erwachsenen Sportlerinnen und 
Sportlern auf den Werten und Normen dieses Ehrenkodexes basiert. 

 
Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung dieses Ehrenkodexes.  
 
 
Datum   Unterschrift  
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9. Verhaltensrichtlinien für alle im Kinder- und Jugendbereich  
    tätigen Personen 
 
Wir verpflichten uns, einen Mindeststandard des Kinderschutzes zu leben. Deshalb 
haben wir Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter:innen in der HSG Stuttgart-Metzingen 
entwickelt. Sie geben unseren Mitarbeiter:innen Handlungskompetenz und schützen 
sie gleichzeitig vor falschen Verdächtigungen. Wir setzen diese Verhaltensrichtlinien 
im sportlichen Alltag um und leben sie anderen Personen vor. 
 
Unsere Mitarbeiter:innen sollen zu ihrer eigenen Sicherheit sowie zur 
Sicherheit aller über klare, nachvollziehbare und umsetzbare Grundsätze 
verfügen: 
Wir halten bei allen Kontakten mit Kindern oder Jugendlichen die 
Jugendschutzbestimmungen ein. 
Wir dulden keine sexualisierte, gewalttätige oder abwertende Sprache. 
Bei körperlichen Kontakten mit unseren Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen, 
z.B. Ermunterung, Gratulation oder Trösten, überschreiten wir das pädagogisch 
sinnvolle und rechtlich erlaubte Maß nicht. Außerdem stellen wir erlaubte körperliche 
Kontakte sofort ein, wenn die Kinder, Jugendlichen oder Erwachsenen diese nicht 
wünschen. 
 
Trainingsalltag: 
Die Fahrer:innen der Busse oder die Trainer:innen halten vor dem Einzeltransport 
von Spielerinnen Rücksprache mit den jeweiligen Eltern, auch wenn die Spielerin 
zugestimmt hat. 
Unsere Mitarbeiter:innen duschen grundsätzlich nicht mit Kindern oder Jugendlichen 
und sind während des Umziehens nicht in der Umkleidekabine anwesend, es sei 
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denn, die Aufrechterhaltung der Ordnung erfordert dies. 
Den Erziehungsberechtigten ist ein Zutritt zu Umkleide- und Duschräumen nur mit 
Zustimmung aller Kinder und nach Rücksprache mit den Trainer:innen gestattet. 
Für Einzelgespräche mit Spielerinnen gilt: Es sind immer zwei Erwachsene anwesend, 
eine davon ist weiblich. Die Spielerin kann auf eigenen Wunsch eine zweite Person 
mitbringen, die auch beim Gespräch anwesend ist. Die Gespräche finden bei 
geöffneter Türe statt. 
 
Veranstaltungen mit Übernachtung: 
Übernachtungen finden bei uns grundsätzlich mit zwei betreuenden Personen statt 
(Vier-Augen-Prinzip). Wenn möglich schlafen Trainer:innen und Betreuer:innen 
getrennt von den Kindern und Jugendlichen. 
Vor dem Betreten der Zimmer der Spielerinnen klopfen die Mitglieder des 
Betreuerteams an. Situationen, in denen sich Aufsichtspersonen allein mit einer 
Spielerin in einem Zimmer befinden, vermeiden wir. Falls dies nicht möglich ist, 
bleiben die Türen geöffnet. 
Falls keine Möglichkeit für getrennte Übernachtungsräume besteht und die 
Aufsichtspflicht gewährleistet werden muss, müssen mindestens zwei Betreuende im 
Raum übernachten. 
 
Medien: 
Wir machen keine Fotos oder Videos ohne Genehmigung der Betroffenen. Das 
Benutzen des Handys ist NUR außerhalb der Dusch und Umkleideräumen erlaubt. 
Absprachen zwischen Trainer:innen und Mannschaften bzw. anderen Gruppen 
innerhalb der HSG Stuttgart-Metzingen finden über die HSG-Community auf 
WhatsApp statt. Der Admin der jeweiligen Gruppe übernimmt die Verantwortung für 
die Wahl der Teilnehmer:innen innerhalb der Gruppe. 
 
Spielbetrieb: 
Während des Spielbetriebs begleiten wir verletzte Spielerinnen aus der Halle 
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(geschieht durch Mitspielerin oder andere Begleitperson), bis sie in der Obhut einer 
Person ist, die sich um sie kümmert. 
Bei Kinder- und Jugendspielen verkaufen wir keinen Alkohol in der Halle und 
konsumieren ihn dort auch nicht. 
In allen Zeiten, in denen uns Kinder und Jugendliche zur Betreuung anvertraut 
werden, verzichten wir auf den Konsum von Alkohol und Drogen. 
 
Beschwerdemanagement:  
Unsere Trainer:innen zeigen sich offen für Beschwerden von Seiten der Spielerinnen 
oder Eltern. Sie kommunizieren unser Beschwerdesystem und wie sie zu erreichen 
sind. 
Wir wählen in jedem Team Mannschaftssprecherinnen und Elternsprecher:innen. 
 
Nähe und Distanz: 
Bei der HSG Stuttgart-Metzingen finden keine Einzeltrainings statt. 
Unsere Mitarbeiter:innen geben keine Privatgeschenke an einzelne Kinder oder 
Jugendliche weiter. Sie bevorzugen oder belohnen ausgewählte Spielerinnen nicht, 
ohne dass vorher dem Team der Trainer:innen und der jeweiligen Mannschaft 
transparent gemacht zu haben.  
Unsere Mitarbeiter:innen nehmen keine einzelnen Kinder oder Jugendlichen in den 
Privatbereich mit. 
 
Ausnahmen werden vorher mit dem Vorstand, den Schutzbeauftragten bzw. den Eltern 
besprochen. 
 

 
10. Verhaltensrichtlinien für Eltern und andere Begleiter:innen 
      der Spielerinnen 
 
Die Eltern und die Zuschauer erfüllen beim Handball eine wichtige Rolle. Durch faires 
Anfeuern tragen sie zu einer angenehmen Atmosphäre bei und vermitteln ein 
positives Bild des Sports. Uns ist ein respektvoller Umgang untereinander wichtig. Die 
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Verantwortung dafür tragen alle Beteiligten, also auch die Eltern. 
Unsere Eltern verhalten sich gegenüber ihren eigenen Kindern, sowie den Kindern 
des gegnerischen Teams respektvoll und fair. Unsere Eltern sind sich Ihrer 
Vorbildfunktion bewusst und schätzen die Persönlichkeit jeder Spielerin. 
Unqualifizierte Zwischenrufe oder Beleidigungen der eigenen oder gegnerischen 
Spielerinnen sowie der Schiedsrichter:innen vermeiden sie, nicht nur bei Spielen und 
Turnieren. Sie tolerieren sie auch bei anderen Besuchern nicht. 
Unsere Eltern zeigen den Schiedsrichter:innen Anerkennung und Wertschätzung, 
indem sie ihre Entscheidungen respektieren. 
Als erste Ansprechpartner und Anlaufstelle bei Unstimmigkeiten stehen die Trainer 
des jeweiligen Teams zur Verfügung. 
 

 

11. Kinderrechte in der HSG Stuttgart-Metzingen 
Der HSG Stuttgart-Metzingen ist es ein Anliegen, dass unsere jungen Sportlerinnen in 
ihrer geistigen und körperlichen Entwicklung sowie in ihrer Selbstbestimmung 
gefördert werden. Hierzu gehört, dass sie sich ihrer Rechte bewusst sind. 
 
Die von der HSG Stuttgart-Metzingen unterstützten, internationalen Kinderrechte 
lauten: 
Gleichheit: Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Kein Kind darf benachteiligt 
werden. 
Gesundheit: Kinder haben das Recht gesund zu leben, Geborgenheit zu finden und 
keine Not zu leiden. 
Bildung: Kinder haben das Recht zu lernen und eine Ausbildung zu machen, die 
ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. 
Spiel und Freizeit: Kinder haben das Recht zu spielen, sich zu erholen und 
künstlerisch tätig zu sein. 
Freie Meinungsäußerung und Beteiligung: Kinder haben das Recht bei allen 
Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken. 
Schutz vor Gewalt: Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt, Missbrauch und 
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Ausbeutung. 
Zugang zu Medien: Kinder haben das Recht sich alle Informationen zu beschaffen, 
die sie brauchen, und ihre eigene Meinung zu verbreiten. 
Schutz der Privatsphäre und Würde: Kinder haben das Recht, dass ihr 
Privatleben und ihre Würde geachtet werden. 
Schutz im Krieg und auf der Flucht: Kinder haben das Recht im Krieg und auf 
der Flucht besonders geschützt zu werden. 
Besondere Fürsorge und Förderung bei Kindern mit Handicap: Kinder mit 
Handicap haben das Recht auf besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv 
am Leben teilnehmen können. 
 
Daraus abgeleitet gelten folgende Bestimmungen innerhalb der HSG Stuttgart-
Metzingen: 
 
⮚ Dein Körper gehört dir! Du allein entscheidest, wann du angefasst wirst oder 

wann und wen du anfasst. 

⮚ Deine Gefühle sind wichtig! Du darfst sie bei uns zeigen und benennen. 

⮚ Hilfe holen ist nicht „petzen“, sondern richtig und mutig! Wenn du Unrecht siehst 
oder erfährst, wende dich sofort an eine:n Mitarbeiter:in bei uns. 

⮚ Du darfst dir Hilfe holen, auch wenn es jemand verboten hat! „Schlechte 
Geheimnisse“ sind bei uns nämlich nicht erwünscht. 

 
Allen Kindern und Jugendlichen soll das Wissen um ihre Rechte im Rahmen der 
Trainingseinheiten vermittelt werden. Das kann z. B. bei einem Trainingsbesuch der 
Ansprechpersonen geschehen. 

 
12. Intervention in der HSG Stuttgart-Metzingen 
 
Intervention bei Verdachtsfällen spielt sich auf drei Ebenen ab 
WICHTIG: In einem Gesprächsprotokoll sind alle Beobachtungen, Inhalte und 
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eingeleiteten Maßnahmen nach jedem Schritt/auf jeder Ebene zu dokumentieren 
(Anlage 5). 
 

EBENE 1 - WAHRNEHMEN = etwas beobachten oder mitgeteilt bekommen 
 
⮚ Habe ich durch eigene Wahrnehmungen ein „komisches“ Gefühl, führe ich das 

„Vier-bis-sechs-Augen-Prinzip“ durch. Bleibt mein Gefühl, wende ich mich an 
die:den Schutzbeauftragte:n und berichte davon. 

⮚ Wird mir etwas mitgeteilt, vermittele ich der Person, dass ich den Vorfall ernst 
nehme und mich darum kümmere. Ich verspreche nichts, was ich nicht halten 
kann. Z. B. kann es wichtig sein, mit anderen Personen nach Absprache mit 
der:dem Betroffenen reden zu dürfen. Ich verweise auf die:den 
Schutzbeauftragte:n. 

 

EBENE 2 - WARNEN = Einschaltung der/des Schutzbeauftragten 
 
⮚ Meldung an die:den Schutzbeauftragte:n nach den „5 goldenen W“ 

- WAS habe ich gesehen / wurde mir erzählt? 

- WANN ist es geschehen? 

- WO ist es geschehen? 

- WER war beteiligt? 

- WAS habe ich bislang getan? 

 

EBENE 3 - HANDELN = Maßnahmen der eigenen Institution und des 
Jugendamtes 
 
⮚ Die:der Schutzbeauftragte informiert die Vorstandschaft und berät sich mit 

dieser. Besteht dann Handlungsbedarf, erfolgen folgende Schritte: 

⮚ Hinzuziehen einer i.e. Fachkraft zur Gefährdungseinschätzung. 

⮚ Hinzuziehung der Eltern (sofern nichts dagegenspricht). 

⮚ Weitere Maßnahmen gemäß i.e. Fachkraft / Jugendamt. 
 
Wie verhalte ich mich bei einer Vermutung (sexualisierter) Gewalt? 
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 Akute Gefahrensituation immer sofort beenden! Bleiben Sie ruhig, handeln Sie 
nicht vorschnell oder unbedacht. 

 Konfrontieren Sie niemandem mit einem Vorwurf oder einer Beschuldigung. 
 Hören Sie der Person, die sich Ihnen anvertrauten will, aufmerksam zu und 

halten Sie sich mit Bewertungen zurück. 
 Erkennen und akzeptieren Sie Ihre eigenen Grenzen und Betroffenheit. 
 Dokumentieren Sie zeitnah, was Sie wahrgenommen haben oder was Ihnen 

berichtet wurde und was Ihre Handlungsschritte bisher waren. (Anlage 5) 
 Holen Sie sich fachlich qualifizierte Unterstützung in einer Fachberatungsstelle 

und/oder wenden Sie sich an eine zuständige Schutzbeauftragte unseres Vereins. 
 Standard bei Entscheidungen ist immer das 4-bis-6-Augen-Prinzip. 
 Bei begründetem Verdacht ist immer die Leitung zu informieren. 
 Verweisen Sie Anfragen von Medien immer an die Leitung. 
Ausführlicher Interventionsleitfaden s. Anlage 6. 
 

13. Kontaktdaten der Kooperationspartner und Anlaufstellen 
Damit in der HSG Stuttgart-Metzingen niemand bei einer Vermutung oder mit dem 
Erleben von (sexualisierter) Gewalt allein bleiben muss, ist das Wissen über 
Anlaufstellen, Beratung und Unterstützungsmöglichkeiten wichtig. 
a. Verein 
Diese Präventions- und Schutzbeauftragten werden immer aktuell auf der Homepage  
der HSG Stuttgart / Metzingen unter 
https:// hsg-stuttgart-metzingen.de 
veröffentlicht. 
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b. Fortbildung/Schulung 
Wirbelwind e.V. Reutlingen (07121/28 49 27; mail@wirbelwind-reutlingen.de) 
 

c. „Insoweit erfahrene Fachkraft“ 
„i.e.F.“ über Pro Familia i.A. des Kreisjugendamtes Reutlingen (07121/492 122) 

Wirbelwind e.V. Reutlingen (07121/28 49 27; mail@wirbelwind-reutlingen.de) 
 
d. Weitere Anlaufstellen außerhalb des Vereins 
Württembergische Sportjugend 
schutz-praevention@wsj-online.de,  
Telefon 0711-28077-140 
 
Safe Sport, Unabhängige Ansprechstelle für Betroffene sexualisierter, psychischer 
und physischer Gewalt im Sport, (0800/11 222 00) www.ansprechstelle-safe-sport.de 
 
Nummer gegen Kummer e. V., Kinder- und Jugendtelefon (116111), 
www.nummergegenkummer.de 
 
Hilfe-Telefon Sexeller Missbrauch, (0800/22 55 530), www.hilfe-portal-missbrauch.de 
 
Hilfe für Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen https://kein-taeter-
werden-de/ 
 

14. Dank 
Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Erarbeitung unseres Schutzkonzeptes bei 

Wirbelwind e. V. und bei der Stadt Metzingen mit ihrem Konzept „Gemeinsam Handeln – 

Vereine schützen“. 
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15. Anlagen 
 
 
Anlage 1 
„Dokumentation der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis“ 

 
Anlage 2 
„Bundeskinderschutzgesetz“ 
 
Anlage 3 
„Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses“ 
 
Anlage 4 
A „Selbstverpflichtungserklärung“ 
B „Verpflichtung auf den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten“ 

 
Anlage 5 
„Vorlage für ein Gesprächsprotokoll“ 

 
Anlage 6 
„Interventionsleitfaden“ 
 
Anlage 7 
Hallenpläne Rembrandthalle Stuttgart-Möhringen und Öschhalle Metzingen 
 
 
 
 



Dokumentationsblatt bezüglich der Einsichtnahme in das erweiterte Führungszeugnis 

 

 
Vor- und Nachname 

 
Datum der 

Einsichtnahme 

 
Datum des 
Zeugnisses 

 
Datum der 

Zeugnisrückgabe 

Liegt eine 
Verurteilung nach 
einer in § 72a SGB 

VIII genannten 
Straftat vor? 

Darf insofern eine 
Beschäftigung 

erfolgen? 

 
Unterschrift 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 

 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 

 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 

 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 

 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 

 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 

 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 

 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 

 

     
□ Ja 

 
□ Nein 

 
□ Ja 

 
□ Nein 
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Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses 

Frau/Herr  .....................................................................................................................  
 
 
wohnhaft in  

 
 
.....................................................................................................................  

 
ist für den/die ................................................................................................................ (Träger) e.V.  
 
 
tätig (oder: wird ab dem .........................................................eine Tätigkeit aufnehmen)  
 
und benötigt dafür ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 30a Abs.1 BZRG.  

□ Wir bestätigen, dass die oben genannte Person ein erweitertes 
Führungszeugnis Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger oder für 
eine Tätigkeit, die in einer vergleichbaren Weise geeignet ist, Kontakt zu 
Minderjährigen aufzunehmen. 

□ Die Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich, weil die 
Voraussetzungen nach §30a Absatz1 des 
Bundeszentralregistergesetzes vorliegen, insbesondere weil das 
Führungszeugnis benötigt wird für eine berufliche oder ehrenamtliche 
Beaufsichtigung, Betreuung, eine gemeinnützige Einrichtung (z. B. 
Sportverein/-verband) oder wird im Rahmen einer der in §32 Absatz4 
Nr.2 Buchstabe d EStG genannten Dienste ausgeübt (z.B. Freiwilliges 
Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst).  
Daher gilt hier die gesetzliche Befreiung von der Gebührenpflicht. 
(vgl. Merkblatt zur Erhebung von Gebühren für das Führungszeugnis 
des Bundesamtes der Justiz (Stand: 03.05.2022). 

□ Die Tätigkeit erfolgt nicht ehrenamtlich. 

 
__________________________________ 
Ort und Datum  
 

___________________________________________________________________ 
    Stempel/Unterschrift des Trägers/des Vorstandes/der Geschäftsführung 
 



 

 

 

 

Selbstverpflichtungserklärung 

 
Hiermit versichere ich, dass ich nicht wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 bis 174c, 

176 bis 180a, 181a, 182 bis 184i, 201a (3), 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des 

Strafgesetzbuches (StGB) verurteilt worden bin und auch keine entsprechenden Verfahren 

gegen mich anhängig sind. 

 

 
Im Rahmen dieser Erklärung verpflichte ich mich dazu, den Träger über die Einleitung eines 

entsprechenden Verfahrens zu informieren. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Name, Vorname, Geburtsdatum 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anschrift 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ort, Datum Unterschrift 



Anlage 
Übersicht der relevanten Straftaten des Strafgesetzbuches (StGB) 

 

 

§ 171 Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

§ 174 Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

§ 174a 
Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 

§ 174b Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 

§ 174c 
Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses 

§ 176 Sexueller Missbrauch von Kindern 

§ 176a Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 

§ 176b Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 

§ 177 Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 

§ 178 Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 

§ 179 Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen 

§ 180 Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

§ 180a Ausbeutung von Prostituierten 

§ 181a Zuhälterei 

§ 182 Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

§ 183 Exhibitionistische Handlungen 

§ 183a Erregung öffentlichen Ärgernisses 

§ 184 Verbreitung pornographischer Schriften 

§ 184a Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften 

§ 184b Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 

§ 184c Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 

§ 184d Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk, Medien- oder Teledienste 

§ 184e Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen 

§ 184f Ausübung der verbotenen Prostitution 

§ 184g Jugendgefährdende Prostitution 

§ 184i Sexuelle Belästigung 

§ 201a (3) Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen 

§ 225 Misshandlung von Schutzbefohlenen 

§ 232 Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 

§ 233 Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft 

§ 233a Förderung des Menschenhandels 

§ 234 Menschenraub 

§ 235 Entziehung Minderjähriger 

§ 236 Kinderhandel 

 



 

 

 

 

 

 

 

Verpflichtung auf den vertraulichen Umgang mit  personenbezoge-
nen Daten: Durchführung und Dokumentation der Einsichtnahme 
in erweiterte Führungszeugnisse

Vorname/Nachname: ______________________       

 

Anschrift:  ______________________       
  

 

Geburtsdatum:  ______________________       

 

Ich bin durch die HSG Stuttgart- Metzingen beauftragt worden, Einsicht in die erweiterten Führungszeugnisse der 
Personen im Verein zu nehmen, die mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Ausbildung von Kindern 
und Jugend- lichen beauftragt sind oder vergleichbare Kontakte zu Kindern und Jugendlichen im Verein haben. Zu 
meinem Aufgabenkreis gehört die entsprechende Dokumentation der Einsichtnahme.  

In diesem Zusammenhang erhalte ich Kenntnis von äußerst sensiblen Daten. Mir ist bewusst, dass die Kenntnis-
nahme der Inhalte eines erweiterten Führungszeugnisses durch Unbefugte schwere Beeinträchtigungen und 
Schäden bei den betroffenen Personen verursachen kann.  

Vor diesem Hintergrund verpflichte ich mich gegenüber dem Verein, alle mir im Rahmen dieser Tätigkeit be-
kanntgewordenen Tatsachen und Informationen streng vertraulich zu behandeln und nicht unbefugt an Dritte 
weiterzugeben.  

Diese Verpflichtung gilt auch über das Ende meiner Beauftragung hinaus.  

Wenn sich aus einem vorgelegten erweiterten Führungszeugnis ergeben sollte, dass die betroffene Person we-
gen einer der in § 72a Absatz 1 SGB VIII genannten Straftaten rechtskräftig verurteilt wurde, dann informiere ich 
unverzüglich den Vorstand gemäß § 26 BGB des Vereins darüber. Gleiches gilt für den Fall, dass das erweiterte 
Führungszeugnis eine rechtskräftige Verurteilung wegen einer anderen Straftat ergibt, die in ähnlicher Weise 
einer Tätigkeit im Zusammenhang mit der Beaufsichtigung, Betreuung, Ausbildung oder Erziehung von Minder-
jährigen entgegen stehen könnte. 

Mir ist bekannt, dass ich keine Kopien der vorgelegten Führungszeugnisse anfertigen werde, weder in papierge-
bundener noch in digitaler Form, und die Vorgaben für den Umgang mit der Dokumentation beachten werde.  

 

______________________  ______________________    

Ort und Datum     Unterschrift 
 



1  

 

 

 

 

 

Vorlage für ein Gesprächsprotokoll 

Zur Aufnahme und Archivierung einer (telefonischen) Meldung zu einem Verdacht/Vorfall im 

Feld sexualisierter Gewalt im Sport 

 
Hinweise: 

 
- Die (anrufende) Person sollte entlastet werden 

➢ „Wir nehmen Sie ernst!“ 

➢ „Wir gehen dem nach.“ 

 
- Das Protokoll sollte (während des Telefonats) handschriftlich und nicht per Tastatur 

ausgefüllt werden, um Störungen zu vermeiden. 

 
- Bei Gesprächen mit direkt von sexualisierter Gewalt betroffenen Personen über deren 

konkrete Erfahrungen, sollte vor allen Dingen zugehört und zur Kenntnis genommen 

werden. So kann eine ungewollte suggestive Beeinflussung der/des Betroffenen, die 

ggf. die Beweiskraft der Aussage im Strafprozess mindert, vermieden werden. 

 

 
Übersicht zu den Fragen: 

 
Wer ruft an? / Wer spricht mit mir? 

 

 

 
Datum / Uhrzeit: 

Name: 

Verband / Verein: 

Funktion: 

Kontakt (Telefon, E-Mail): 



Was ist der Grund des Anrufes? 

2 

 

 

 

 

Welche Situation liegt vor? Sachliche Angaben ohne Interpretation einfordern! 

Was? Wann? Wo? 



Wer wird als Täter/-in verdächtigt? 

3 

 

 

 

 
 
Wer ist betroffen? 

 

Name: 

Alter: 

Geschlecht: 

Funktion: 

Beziehung zum/zur Betroffenen: 

Name: 

Alter: 

Geschlecht: 

Funktion: 

Beziehung zum Täter/zur Täterin: 



Was wurde bereits unternommen? 

4 

 

 

 
Wer wurde bereits informiert? 

Wurden schon andere Schritte der Intervention gegangen? 



Wie wird verblieben? 

5 

 

 

 

 

Welche weiteren Schritte sollen vereinbart werden? 

Sollen wir uns noch einmal melden? 



 

 

Interventionsleitfaden 

Ebene 1: WAHRNEHMEN 

Ich nehme in meiner Funktion als Mitarbeiterin/ Mitarbeiter etwas wahr, was mir 

„komisch“ vorkommt. Was tue ich? 

➢ Die Wahrnehmung prüfen und filtern. Bleibt es bei dem „komischen“ Gefühl, 

wende ich mich an eine(n) Kollegin/Kollegen („Vier-Augen-Prinzip“) und prüfe 

nach, ob mein erster Eindruck bestehen bleibt. Tut er dies, wende ich mich an 

die/den Schutzbeauftragte(n) und erzähle von meinen Wahrnehmungen. 

Alternativ zum Vier-Augengespräch mit einer Kollegin / einem Kollegen kann 

ich mich auch bei der Fachberatungsstelle für sex. Gewalt (Wirbelwind e.V. 

Reutlingen, Tel.: 07121 / 28 49 27) beraten lassen und mich danach an die/den 

Schutzbeauftragte(n) wenden. 

 
Ein Kind/Jugendliche(r) wendet sich an mich als Mitarbeiterin/Mitarbeiter und 

berichtet mir von einem Vorfall. Was tue ich? 

➢ Ich nehme mir Zeit für das Kind bzw. die/den Jugendliche(n). Ich versuche 

Kontinuität und Sicherheit zu vermitteln, so dass die/der Betroffene über 

eventuelle Erfahrungen frei sprechen kann. Ich bin dabei behutsam, dränge 

mich nicht auf und stelle keine Suggestivfragen. Eine sichere Umgebung, in der 

das Kind bzw. die/der Jugendliche sich wohlfühlt und eine verlässliche 

Beziehung zu mir als Vertrauensperson sind gute Voraussetzungen für das 

Gespräch. 

➢ Nach diesem ersten Gespräch teile ich dem Kind bzw. der/dem Jugendliche(n) 

mit, dass ich ihr/sein Anliegen ernst nehme und helfen möchte. Aber auch, 

dass es hierzu einer speziell ausgebildeten Person bedarf, die für die Hilfe in 

solchen Fällen besonders geschult und vorbereitet ist. Ich verweise auf die/den 

Schutzbeauftragte(n). Grundsätzlich frage ich das Kind bzw. die/den 

Jugendliche(n), ob es/sie/er damit einverstanden ist, dass ich den Vorfall dort 

melden werde und diese(r) dann das Gespräch mit ihr/ihm suchen wird. Ich 

verspreche allerdings keine Geheimhaltung bei strafrechtlich relevanten 

Vorfällen! 



Ausnahme: In Situationen, in denen eine Kindeswohlgefährdung nicht nur vermutet, 

sondern tatsächlich beobachtet wird („bei einer Straftat auf frischer Tat 

betroffen“) und eine unmittelbare körperliche und/oder seelische Schädigung 

des Kindes klar erkennbar droht, hat der unmittelbare Schutz des Opfers Vorrang. 

In diesem Fall bin ich angehalten, die unmittelbare Gefahrensituation zu bereinigen 

(Trennung Opfer/Täter nach dem Notwehrrecht) und die Täterin / den Täter bis zum 

Eintreffen der Polizei festzuhalten (Jedermanns-Festnahmerecht gem. §127 StPO). 

Sollte die Situation für mich selbst zu gefährlich sein, so ist zumindest direkt die Polizei 

zu verständigen. 

 

 

Ebene 2: WARNEN 

Verdachtsfälle jeglicher Art melde ich an die/den Schutzbeauftragte(n). Gibt es im 

Verein keine(n), wird die Vereinsführung verständigt. Die/der Schutzbeauftragte führt 

dann die weiteren Maßnahmen in Abstimmung mit der Vereinsführung durch. 

 

 
Bei der Meldung sind die „5 goldenen W“ von Bedeutung: 

- WAS habe ich gesehen / wurde mir erzählt? 

- WANN ist es geschehen? 

- WO ist es geschehen? 

- WER war beteiligt? 

- WAS habe ich bislang getan? 
 

 
Am allerwichtigsten ist jedoch zunächst der Grundsatz „RUHE BEWAHREN“, auch 

wenn es schwerfällt. Keine voreiligen Infos an andere geben, sondern stattdessen das 

Gespräch mit der/dem Schutzbeauftragten suchen. Keinesfalls ist die/der Verdächtige 

vorab mit dem Verdacht zu konfrontieren. Dadurch bestünden die Gefahren, dass 

Beweismittel vernichtet werden und/oder das Opfer unter massiven Druck gesetzt wird. 



Ebene 3: HANDELN 

Für die/den Schutzbeauftragte(n) ist hierbei wichtig: 

- Von allen Vorfällen ist die jeweilige Vereinsführung in Kenntnis zu setzen. 

Unbefugte Dritte sind nicht zu informieren. Alle weiteren Schritte werden nun 

gemeinsam mit der Vereinsführung abgestimmt. 

- Wurde mit der Vereinsführung ein Handlungsbedarf festgestellt, ist 

unverzüglich eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (i.e.F.) zur 

Gefährdungseinschätzung hinzuzuziehen. Die i.e.F. für Vereine wird im 

Auftrag des Jugendamtes Reutlingen von „Pro Familia Reutlingen“ gestellt. 

Sie ist unter 07121 / 492 – 122 zu erreichen. 

- Verdächtige Personen werden nicht vorschnell mit dem Verdacht konfrontiert, 

da sie sonst Beweise verschwinden lassen und / oder Opfer unter Druck setzen 

könnten. Das Ansprechen verdächtiger Personen erfolgt erst nach Absprache 

mit der i.e. Fachkraft des Jugendamtes und ggf. der Polizei. 

- Bei einem Vorfall im Verein, von dem die Eltern noch keine Kenntnis haben, 

sollten diese durch die Vereinsführung / bzw. die/den Schutzbeauftragte(n) 

informiert werden. Stellt die Einschaltung der Eltern den Schutz des Kindes 

jedoch infrage (z.B. durch eine mögliche Beteiligung an der Tat), sollten diese 

nicht auf verdächtige Anzeichen angesprochen werden. Hier ist die Abstimmung 

mit der i.e.F / dem Jugendamt besonders wichtig! 

- Von Beginn an ist alles lückenlos und fortlaufend zu dokumentieren! 
 

 
SONSTIGES: 

Tipps für das Gespräch mit der betroffenen Person: 

+ keine „Vernehmung“ durchführen. Nur die Tatsachenschilderung aufnehmen 

+ feststellen, ob akute Gefahrenabwehr notwendig ist 

+ Wissen die Eltern bereits von Verdachtsfällen aus der Vergangenheit oder                         

sind sie gar involviert? 

+ erfragen, welche Erwartungen die betroffene Person hat 

+ gemeinsame Abstimmung über das weitere Vorgehen 



Beachte: 

- Gerade bei sehr jungen Kindern keine „Worte in den Mund legen“, da diese oft 

übernommen werden! 

- Es besteht keine Verpflichtung, als Verein bei Verdacht auf 

Kindesmisshandlung Strafanzeige zu erstatten. Falle ich als freier Träger unter 

die Bestimmungen des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII), habe ich jedoch 

eine Handlungsverpflichtung zum Wohle des Kindes. 









  



  



  



 


